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Beschlussvorlage 
Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet Remscheid  (Ordnungs- und 
Sicherheitsverordnung) 
 
 
Beratungsfolge 
 
 Gremium Sitzungstermin Beratungsform 

1 Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und 
Sauberkeit 14.04.2026 Vorberatung 

1 Haupt- und Finanzausschuss 23.04.2026 Vorberatung 
1 Rat 21.05.2026 Entscheidung 

 
Öffentlichkeit 
Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung. 

 
Eilentscheidung / Dringlichkeitsentscheidung 
nicht erforderlich 
 
 
Federführung 
3.32.0 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten, Bußgeld, Führerscheinstelle  

Beteiligte Stellen 
0.11 Personal und Organisation 
 

Beschlussvorschlag 

Der Erlass der Ordnungs- und Sicherheitsverordnung der Stadt Remscheid wird beschlossen. 
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Finanzielle Folgen und Auswirkungen 

Voraussichtlicher Aufwand und voraussichtliche Auszahlungen im laufenden Jahr und in 
Folgejahren 
keine 

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ergebnis- und Finanzplan enthalten 
entfällt 
 
 
Produkt(e) 
 
 
   
 

Begründung 
Die vom Rat der Stadt Remscheid beschlossene und in Kraft getretene „Ordnungsbehördliche 
Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit für die Stadt 
Remscheid“ (OSiVO) wurde auf Aktualität und inhaltlich gänzlich überprüft und ist turnusgemäß 
zu erneuern.  
 
Im Ergebnis dieser Überprüfung wurden keine Änderungen - weder Streichungen noch 
Ergänzungen- vorgenommen, denn Ordnungswidrigkeiten sind bereits gegenwärtig exakt 
bezeichnet und stellen eine konsequente Ahndung von Verstößen gegen die einzelnen Gebote 
und Verbote der Verordnung dar. 
 
Die Ordnungs- und Sicherheitsverordnung ist in der Anlage beigefügt.  
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
Reul-Nocke 
Beigeordnete 
 
 
 
 
 
 
Wolf 
Oberbürgermeister 

Anlage(n) 
Ordnungs- u. Sicherheitsverordnung_OSiVO 
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